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Geschwindigkeitsbeschränkungen ausserorts

1. der Gesc/?zedrcd/g&e/£5£esc/?rdtt&«/2g irzrzerom #«/ ctas [7>?/rf//ge5c/?e/?ett

Eine der in ihren praktischen Auswirkungen umstrittensten Massnahme zur Hebung der Ver-
kehrssicherheit ist der Erlass von Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die Schweizerische Beratungs-
stelle für Unfallverhütung (BfU) hat bereits 1964 die Auswirkungen der im Jahre 1959 gesamt-
schweizerisch eingeführten allgemeinen Geschwindigkeitsbeschränkung innerorts auf das Unfall-
geschehen untersucht.

Auf 70 ausgewählten Innerortsstrecken ergaben sich in der Vergleichsperiode (1961) gegenüber
dem Jahre 1958 (vor der Geschwindigkeitsbeschränkung) eine im Verhältnis zur gesamt-
schweizerischen Erhöhung der Unfallzahlen um 8,8 % geringere Zunahme der polizeilich
registrierten Unfälle. Noch deutlicher wird das Ergebnis, wenn man die Schwere der Unfälle
vergleicht: die Unfälle mit Personenschaden haben auf den untersuchten Strecken um 2,8 %
abgenommen, obwohl gesamtschweizerisch eine Zunahme um 19,6 % festzustellen war. Die Zahl
der verletzten Personen nahm um 11,7% ab, bei einer gesamtschweizerischen Steigerung um
21,6%, und die Zahl der Todesopfer schliesslich ging gar um 16,1 % zurück, bei einer gesamt-
schweizerischen Zunahme um 22,5 %.

z/z'escz? Er/je/zzzzzgezj /zo/zzzfe zzuc/zgetczz'ese« toerz/en, z/uss z/z'e £7n/w7;ra«g z/er Gesc/ziü/Wzg&ezts-
/zesc/jrzz'rz^zzzzg z'zznerorZs ez'rzezz r/ezzi/zW;ez? posz/z'fen £zzz//«ss tzzz/ z/z'c Enftzzz'cWxng tzozz ZzzM, toz'c

z'zjs/zesozzz/ere Schwere r/er Uzz/ü//e zizzszV/zZ,

2. t/er Gesc^wmt//g£a£sZ>e.sc^rtw&^ttge«

Aus der Erkenntnis, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen innerorts einen günstigen Einfluss
auf das Unfallgeschehen ausüben, ist der Beachtung dieser Geschwindigkeitsbeschränkungen die

notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. Eine Entwertung dieser Massnahme muss mit allen
Mitteln verhindert werden.

Um genaue Angaben zu erhalten, wurden 1966 auf acht Innerorts- und elf Ausserortsstrecken
Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Einerseits wurde die Beachtung der Geschwindigkeits-
beschränkungen und anderseits die Höhe der signalisierten Höchstgeschwindigkeiten überprüft.
Ein guter Beachtungsgrad ist nur dort zu erwarten, wo die signalisierten Höchstgeschwindigkeiten
und die gegebenen Strassenverhältnisse aufeinander abgestimmt sind.

Zusammenfassend konnte auf Grund der durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen festgestellt
werden, dass in gewissen Fällen der Befolgung der Signale durch Aufklärung und besonders
Kontrollen bessere Nachachtung verschafft werden muss. Ebenso erforderlich ist jedoch, dass die
Flöhe der signalisierten Höchstgeschwindigkeit im Einklang mit den vorhandenen Strassenver-
hältnissen stehen muss. Nur mit der Erfüllung beider Postulate wird es gelingen, die Beachtung
der Geschwindigkeitssignalisation dauernd zu gewährleisten.

3. ^/er Gesc/>zHWzg&ei£5£esc/;rä>z&«ttg #«5seror£5

Nachdem sich die Einführung allgemeiner Geschwindigkeitsbeschränkungen innerorts als segens-
reich erwiesen hat, wird immer wieder die Auffassung vertreten, mit der gleichen Massnahme
liesse sich auch ausserorts erfolgreich Unfallverhütung betreiben.

Zzz tzz'e/e GrziWe sprec/zezz zz/>er gegen eine genere//e ßesc/jrzzn^zozg z/er Gesc/ztfizzz/z'g/zez't /«>
/Iwsseronssfrec&erz. iYtfc/? Er&etttttwAserc /zier «zzr

gezze/fe, zz/so örtfick, oz/er zz//en/u//s zezk/zc/ae AAwnzz/mzen £V/o/g 7>«/>en.

Eine entsprechende Untersuchung der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung
(BfU) soll zur Lösung dieses Problems beitragen. Dreizehn Strassenabschnitte, Gemischtverkehr-
und Autostrassen (nicht richtungsgetrennt) wurden auf die Merkmale Geschwindigkeit, Verkehrs-
belastung und Unfallgeschehen untersucht. Anhand sogenannter «Vorher-Nachher»-Vergleiche
konnte der Einfluss von Geschwindigkeitsbeschränkungen ausserorts auf den Verkehrsfluss und
die Verkehrssicherheit dargestellt werden.

Vergleichende Geschwindigkeitsmessungen ergaben, dass sich der Verkehrsfluss nach der Ein-
führung einer Geschwindigkeitsbeschränkung beruhigt. Die mittleren Geschwindigkeiten und die

Streuungen werden durch die Signalisation von Höchstgeschwindigkeiten vermindert. Mit andern
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Worten: der Anteil der Fahrer, die Durchschnittsgeschwindigkeiten einhalten, wird erhöht, sehr

hohe Geschwindigkeiten werden weitgehend eliminiert. So konnte beispielsweise auf einer zwei-
spurigen Strasse mit gemischtem Verkehr nach Einführung einer Geschwindigkeitsbeschränkung
auf 100 km/h ein Rückgang der mittleren Geschwindigkeit um 12% auf 82 km/h und der

Streuung um 23 % auf 9 km/h beobachtet werden.

Auch ohne speziell verstärkte Polizeikontrollen wurden die signalisierten Höchstgeschwindig-
keiten auf den untersuchten Strecken unter Berücksichtigung einer Toleranz von 10 km/h gut
beachtet. Die Übertretungen konzentrierten sich auf einen engen Geschwindigkeitsbereich. Dieses
Resultat ist zur Hauptsache auf eine den Strassen- und Verkehrsverhältnissen angepasste Signali-
sation der Höchstgeschwindigkeit zurückzuführen.
Bei vier Ausserortsstrecken, auf denen während der verglichenen Zeitperioden keine baulichen
Veränderungen vorgenommen wurden, konnten die Auswirkungen von Geschwindigkeitsbe-
schränkungen auf das Unfallgeschehen direkt nachgewiesen werden. Die Zahl der von der
Polizei registrierten Unfälle pro 1 Million Fahrzeugkilometer wurde nach Einführung der

Geschwindigkeitsbeschränkung um ca. V3, jene der verunfallten Personen (Verletzte, Tote) um
ca. s/j reduziert. Dieses Ergebnis verdeutlicht die schon öfters beobachtete Tendenz, dass durch
die Geschwindigkeitsbeschränkungen insbesondere die Schwere der Unfälle reduziert wird.
Damit ist ein Ziel der Unfallbekämpfung — Verminderung der schweren Unfälle — auf den

untersuchten, zum Teil besonders unfallgefährdeten Strecken erreicht worden.

zd«/ Gr#«*/ */zeser £r&e««£«z*55e «zzzss */ze Gesc^wz«<izg&ei^/?e5c/?r<z>z&#«g zz#s5eror£5 <2/5 e/rc wir&-
5#mes Afirte/ z#r ie>er*/e«. Sie zsr z«5£eso«*/ere «#/ örf/zc/? £egre«z-
je«, z« szc/z <z/>ge5c/?/os5e«e«, £eso«*/er5 #«/tf//ge/*z7?r*/eJe« Sfrec&e« i>orz««e/?mer2.

Die Stellungspflichtigen des Jahrganges 1950 sowie die anlässlich einer früheren Aushebung

zurückgestellten Stellungspflichtigen, die sich als Motorfahrer, Panzersoldaten, Schützenpanzer-
besatzungsleute, Strassenpolizeisoldaten oder Motorradfahrer ausheben lassen möchten, sind

gebeten, sich möglichst bald bei ihrem Sektionschef oder beim Kreiskommando anzumelden.

Anmeldeberechtigt sind Jünglinge, die im Zivilleben Gelegenheit zum Führen eines Motorfahr-
zeuges haben.

Die zukünftigen Militär-Motorfahrzeugführer haben folgende besondere Bedingungen zu erfüllen:
Erwerb des Führerausweises, Kategorie a, b, c, d oder e (Motorradfahrer Kategorie f, g oder k),
vor Beginn der Rekrutenschule oder mindestens Besitz des Lernfahrausweises am Aushebungstag.
Für Strassenpolizeisoldaten ist auch der Führerausweis, beziehungsweise Lernfahrausweis Kate-
gorie f, g oder k zulässig. Zudem haben die sich als Motorfahrer, Panzersoldaten, Schützen-

panzerbesatzungsleute und Strassenpolizeisoldaten meldenden Stellungspflichtigen vor der

Rekrutierung eine psychotechnische Fachprüfung zu bestehen.

Bei dieser Gelegenheit sei mitgeteilt, dass Dienst-Geländepersonenwagen (Land-Rover, Jeep) und

Motorräder nicht mehr verkauft werden.

Bern, 5. September 1968

/i/U

Eidgenössisches Militärdepartement — Dienststelle für Information

Anmeldung- zur Rekrutierung- als Führer
eines Militär-Motorfahrzeuges
Das R'r/genössiscZie A/i/itdnieparteOTent fei/r mit.-
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